
Auszüge aus dem Protokoll der konstituierenden Gemeinderatssitzung  vom 19.08.2024 
 

Beschluss-Nr.: 60-7/24 
Der Gemeinderat bestellt folgende Gemeinderäte zu Stellvertretern des Bürgermeisters 
 

1. Stellvertreter Frau Simone Stuckart 
 

2. Stellvertreter Herr Dr. Manfred Thomas 
 

 

Beschluss-Nr.: 61-7/24 
Gemäß Hauptsatzung der Gemeinde Kurort Rathen werden die beschließenden Ausschüsse 
 

1. Verwaltungsausschuss 
2. Technischer Ausschuss 

 

gebildet. 
 

Der Gemeinderat bestellt die Mitglieder widerruflich aus seiner Mitte. 
Der Bürgermeister ist der Vorsitzende der Ausschüsse. 
 

Verwaltungsausschuss     Technischer Ausschuss 
1.BM Rolof, Roman     1. BM Rolof, Roman 
2.Langmann, Claudia     2. Galle, Tilo 
3.Stuckart, Simone     3. Rienäcker, Freimut 
4. Dr. Kotkamp, Volker     4. Friedrich, Tom 
5. Adlkofer, Luisa     5. Pietschmann, Ralph 
6. Dr. Thomas, Manfred     
 

Beschluss-Nr.: 62-7/24 
Der Gemeinderat bestellt 
 

 

 
Mitglied: 
 

Verhinderungsvertreter: 

1 
 

Frau Simone Stuckart Herr Dr. Manfred Thomas 

 

als Mitglied und Verhinderungsvertreter des Gemeinschaftsausschusses der 
Verwaltungsgemeinschaft Königstein. 
 

Beschluss-Nr.: 63-7/24 
Der Gemeinderat bestellt Herrn Freimut Rienäcker als Verhinderungsvertreter der Gemeinde Kurort 
Rathen im Abwasserzweckverband Königstein. 
 

Beschluss-Nr.: 64-7/24 
Der Gemeinderat der Gemeinde Kurort Rathen hebt den Beschluss-Nr.: 45-5/24 auf. 
 

Beschluss-Nr.: 65-7/24 
Der Gemeinderat der Gemeinde Kurort Rathen beschließt die Satzung über die Festsetzung der 
Realsteuer-Hebesätze der Gemeinde Kurort Rathen in der beigefügten Fassung (Anlage 1). 
 

Beschluss-Nr.: 66-7/24 
Der Gemeinderat der Gemeinde Kurort Rathen hebt den Beschluss-Nr.:46-5/24 auf. 
 

Beschluss-Nr.: 67-7/24 
Der Gemeinderat der Gemeinde Kurort Rathen beschließt die Vergabe der Bauleistung an die 
Schober Bau GmbH, Dorfstraße 3, 01824 Königstein / OT Leupoldishain mit einer geprüften 
Angebotssumme von 26.307,33 € (brutto). Die Finanzierung erfolgt aus Eigenmitteln und einer 
Förderung zu 75 % max. Förderung 50.000 €. 



Beschluss-Nr.: 68-7/24 
Der Gemeinderat der Gemeinde Kurort Rathen hebt den Beschluss-Nr.: 47-5/24 auf. 
 

Beschluss-Nr.: 69-7/24 
Der Gemeinderat der Gemeinde Kurort Rathen beschließt die Bestellung und Lieferung der Zisternen 
(2 x 50 m³) bei der Firma Tank und Apparate Barth GmbH, Werner-von-Siemens-Str. 36, D-76694 
Forst mit einer geprüften Angebotssumme von 40.186,30 € (brutto). Die Finanzierung erfolgt aus 
Eigenmitteln und einer Förderung zu 75 % max. Förderung 55.000 €. 
 

Beschluss-Nr.: 70-7/24 
Der Gemeinderat der Gemeinde Kurort Rathen hebt den Beschluss-Nr.: 48-5/24 auf. 
 

Beschluss-Nr.: 71-7/24 
Der Gemeinderat der Gemeinde Kurort Rathen beschließt   die Planungsleistungen „Erweiterung der 
Umkleideräume Sporthalle“ am Füllhölzelweg, Flurstück 80/8 an das Büro IPRO Consult, 
Schnorrstraße 70, 01069 Dresden gemäß Angebot bis zur Leistungsphase 4 zu vergeben. 
Das Angebot ist Bestandteil des Beschlusses. 
 

Beschluss-Nr.: 72-7/24 
Der Gemeinderat der Gemeinde Kurort Rathen hebt den Beschluss-Nr.: 49-5/24 auf. 
 

Beschluss-Nr.: 73-7/24 
Der Gemeinderat der Gemeinde Kurort Rathen beschließt die Anschaffung von  
 

7 Stück   Papierkörben Rossignol Zeno 40 Liter   
 

derzeitiger Stückpreis brutto     226,10 EUR 
Kosten 7 Stück    1582,70 EUR 
 

Da diese Mittel nicht im Haushalt der Gemeinde Kurort Rathen geplant sind, werden selbige aus 
vorhanden liquiden Mitteln übernommen. 
 

Beschluss-Nr.: 74-7/24 
Der Gemeinderat der Gemeinde Kurort Rathen hebt den Beschluss-Nr.:50-5/24 auf. 
 

Beschluss-Nr.: 75-7/24 
Der Gemeinderat der Gemeinde Kurort Rathen beschließt die Vergabe zur Fortschreibung der 
Brandschutzbedarfsplanung für die Gemeinde Kurort Rathen mit den Ortsteilen Niederrathen und 
Oberrathen an die EMRAGIS Sicherheitsingenieure GmbH, Bautzner Straße 98, 01099 Dresden mit 
einer anteiligen Summe in Höhe von 2.325,74 € brutto. 
 

Beschluss-Nr.: 76-7/24 
Der Gemeinderat der Gemeinde Kurort Rathen hebt den Beschluss-Nr.: 51-5//24 auf. 
 

Beschluss-Nr.: 77-7/24 
Der Gemeinderat der Gemeinde Kurort Rathen beschließt überplanmäßige Aufwendungen in Höhe 
von 2.373,81 € für die Vermessungskosten zum Zweck der Bildung von Flurstücken durch das 
Vermessungsbüro Hering. Die Deckung der Aufwendung erfolgt aus vorhandenen liquiden Mitteln. 
 

Beschluss-Nr.: 78-7/24 
Der Gemeinderat bestätigt, dass Frau Adlkofer die Gemeinde Kurort Rathen in der 
Gesellschafterversammlung der Kurortentwicklungsgesellschaft Rathen mbH am 10.06.2024 anstelle 
des Bürgermeisters vertritt. 
 
 

Der volle Wortlaut des Ratsprotokolls 7/24 kann während der üblichen Dienststunden im Gemeindeamt nachgelesen 
werden. 
 
 

Roman Rolof 
Bürgermeister 


